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1 Anlass und Ziel 

Mit dem Inkrafttreten der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG 
des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, kurz 
EG-WRRL) am 22.12.2000 wurde eine neue, integrierte Herangehensweise in der Was-
serpolitik etabliert. Ziel ist die Erreichung der Umweltziele für alle Gewässer bis 2015, 
wobei in erster Linie ökologische, aber auch ökonomische Aspekte bei wasserwirtschaftli-
chen Entscheidungsprozessen berücksichtigt werden müssen. 

Gemäß Art. 11 Abs. 1 Satz 1 EG-WRRL hatte das Land Schleswig-Holstein federführend 
gemeinsam mit dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern und dem Königreich Däne-
mark für die Flussgebietseinheit Schlei/Trave unter Berücksichtigung des Bewirtschaf-
tungsplans der Flussgebietseinheit (FGE) ein erstes Maßnahmenprogramm aufgestellt. 
Dieses wird bis zum 22.12.2015 abgeschlossen. Die Maßnahmen des ersten Maßnah-
menprogramms für den Zeitraum 2009 bis 2015 waren nicht hinreichend, um die Ziele 
gemäß Artikel 4 EG-WRRL zu erreichen. Außerdem konnten viele der geplanten Maß-
nahmen nicht umgesetzt werden. Diese wurden teilweise in den zweiten Bewirtschaf-
tungszeitraum verschoben. Die Gründe dafür werden im zweiten Bewirtschaftungsplan 
Kapitel 5 aufgeführt. Um die Ziele der EG-WRRL zu erreichen, wird für die Flussgebiets-
einheit ein zweites Maßnahmenprogramm aufgestellt. In diesem Programm werden Maß-
nahmen festgelegt, welche zum Erreichen der Umweltziele bis 2021 nach Art. 4 EG-
WRRL für Fließgewässer, Seen, Übergangsgewässer, Küstengewässer und das Grund-
wasser erforderlich sind. Anhang VI der EG-WRRL führt die grundlegenden und ergän-
zenden Maßnahmen auf, welche in das zweite Maßnahmenprogramm aufzunehmen sind. 
Das vorliegende Maßnahmenprogramm ist gültig für den zweiten Bewirtschaftungszeit-
raum von 2016 bis 2021 für die Flussgebietseinheit Schlei/Trave. 

Die Aufstellung des Maßnahmenprogramms ist durch § 82 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) in Verbindung mit den Landeswassergesetzen (LWG) der Länder Schleswig-
Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns geregelt. Die für das vorliegende Maßnahmen-
programm relevanten Landeswassergesetze sind in Anlage 2 genannt. Die notwendigen 
Maßnahmen für die dänischen Anteile des Einzugsgebietes der FGE Schlei/Trave werden 
mit dem federführenden Land Schleswig-Holstein abgestimmt.  

Für das Maßnahmenprogramm wird gemäß § 14b Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Anlage 3 Nr. 1.4 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) eine Strategische Umweltprü-
fung (SUP) durchgeführt. Aufgabe der SUP ist es, in Ergänzung zur projektbezogenen 
Umweltverträglichkeitsprüfung, die Umweltauswirkungen des Maßnahmenprogramms 
insgesamt zu ermitteln, zu beschreiben, zu bewerten und in die Entscheidungsfindung 
einzubringen. Das Verfahren für die Durchführung der SUP ist in den §§ 14e ff. UVPG in 
Verbindung mit den Landeswassergesetzen geregelt. Zum Maßnahmenprogramm wurde 
ein Umweltbericht zur Anhörung im Rahmen der SUP erstellt. Das Ergebnis der SUP 
wurde in einer abschließenden Umwelterklärung nach § 14 I UVPG dokumentiert und 
veröffentlicht. 

Das Maßnahmenprogramm, das für eine gesamte Flussgebietseinheit erstellt wird, ist 
nach Maßgabe der Landeswassergesetze für die Behörden verbindlich, d.h. es ist bei 
allen Planungen, die die Belange der Wasserwirtschaft betreffen, zu berücksichtigen. 

Grundlage für das Maßnahmenprogramm ist der Bewirtschaftungsplan zur Umsetzung 
der EG-WRRL. Dieser integriert gemäß Art. 13 EG-WRRL (§ 83 WHG) alle im Sinne der 
Richtlinie erforderlichen Angaben für die einzugsgebietsbezogene Gewässerbewirtschaf-
tung mit dem Ziel, den guten Zustand bzw. das gute ökologische Potenzial in Oberflä-
chengewässern und den guten Zustand im Grundwasser zu erreichen. Eine Zusammen-
fassung des Maßnahmenprogramms wird in Kapitel 7 des Bewirtschaftungsplans aufge-
nommen. 

Die Flussgebietseinheit Schlei/Trave erstreckt sich von der deutsch-dänischen Grenze, 
mit der Krusau auf dänischer Seite, über den östlichen Teil von Schleswig-Holstein bis auf 
das Gebiet von Mecklenburg-Vorpommern mit dem Einzugsgebiet der Stepenitz. 
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2 Grundlagen 

Die EG-WRRL enthält in Art. 11 (§ 82 WHG) verbindliche Vorgaben zum Inhalt des Maß-
nahmenprogramms, jedoch nicht zu seinem Aufbau. Wesentliche Grundlagen für die Er-
arbeitung des Maßnahmenprogramms sind daher, neben der EG-WRRL selbst, Doku-
mente der EU-Kommission und die flussgebietsübergreifenden Arbeiten der 
Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) sowie die Anwendung des DPSIR-
Ansatzes (s. Kap. 4.3). 

Das Maßnahmenprogramm beinhaltet eine Auflistung der rechtlichen Regelungen als 
grundlegende Maßnahmen und eine Maßnahmentabelle mit den konkret umzusetzenden 
grundlegenden und ergänzenden Maßnahmen. Für standortbezogene weitergehende 
Informationen zur Maßnahmenplanung vor Ort wird auf die zuständigen Behörden verwie-
sen. 

Der Planung und Benennung von Maßnahmen liegt ein deutschlandweit einheitlicher 
Maßnahmenkatalog zugrunde (siehe Anlage 1.1 sowie Kap. 4.2.2). Der Maßnahmenkata-
log gliedert sich in 112 ergänzende und konzeptionelle Maßnahmenarten (denen die 
grundlegenden Maßnahmen zugeordnet sind), hinter denen eine Vielzahl von Einzelmaß-
nahmen steht. Die Vereinheitlichung und Abstraktion der Maßnahmenarten wurde erfor-
derlich, weil die bundesweit einheitliche elektronische Berichterstattung einer begrifflich 
einheitlichen Darstellung bedarf. Die Nutzung dieses in der 
Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) abgestimmten Katalogs gewährleistet 
eine länder- und flussgebietsübergreifende einheitliche Maßnahmendarstellung 
und -auswertung. 

Die Maßnahmen werden in den Bundesländern auf Ebene der Wasserkörper geplant und 
festgelegt. Sie werden auf Ebene der Planungseinheiten (Einzugsgebiete der Fließge-
wässer) aggregiert. Diese Planungseinheiten (PE) wurden hydrologisch durch eindeutige 
Zuordnung der vorhandenen Oberflächenwasserkörper abgegrenzt und bilden die Ein-
zugsgebiete einzelner oder mehrerer kleinerer Fließgewässer ab. Jeder Oberflächenwas-
serkörper wird eindeutig einer Planungseinheit zugeordnet. Die Summe der Planungsein-
heiten bildet die Flussgebietseinheit Schlei/Trave. 

Die Ergebnisse der Maßnahmenplanung für Grundwasserkörper werden aufgrund der 
Großräumigkeit vieler Maßnahmen (z. B. Agrarumweltmaßnahmen) nicht in Planungsein-
heiten, sondern auf der Ebene der FGE dargestellt. Hydrologisch betrachtet entsprechen 
die Einzugsgebiete der Oberflächengewässer weitestgehend den Einzugsgebieten der 
Grundwasserkörper. 

Die Planungseinheiten der FGE Schlei/Trave sind in Abb. 1 dargestellt. Insgesamt um-
fasst die 6.184 km² (ohne Küstengewässer) große FGE Schlei/Trave die fünf Planungs-
einheiten: Schlei, Schwentine, Kossau/Oldenburger Graben, Trave und Stepenitz. 
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Abb. 1: Planungseinheiten in der Flussgebietseinheit Schlei/Trave 
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3 Strategien zur Erreichung des guten Zustandes 

Um die Umweltziele gemäß Art. 4 EG-WRRL wie das Verbesserungsgebot, das Erhalten 
des Ausgangszustands, oder das Erreichen des guten ökologischen und chemischen Zu-
stands bzw. des guten ökologischen Potenzials für möglichst viele Gewässer zu verwirkli-
chen, wurde eine flusseinzugsgebietsbezogene Strategie entwickelt. Die Einzelheiten 
dazu sind in Kapitel 5 des Bewirtschaftungsplans im Einzelnen dargestellt. Bei der Bewirt-
schaftung der Flussgebietseinheit haben die wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen 
und die Verständigung auf überregionale Bewirtschaftungsziele für die vorrangigen Belas-
tungsschwerpunkte eine besondere Bedeutung. 

Diese flussgebietsweite Strategie gibt die Rahmenbedingungen für die Maßnahmenpla-
nung vor und führt gleichzeitig zur Priorisierung der Handlungsschwerpunkte. Die dazu 
erforderlichen Maßnahmen werden in das zweite Maßnahmenprogramm aufgenommen.  

Die Identifikation der in der Flussgebietseinheit Schlei/Trave vorhandenen signifikanten 
Belastungen der Oberflächengewässer und des Grundwassers wird in Kapitel 2 des zwei-
ten Bewirtschaftungsplans beschrieben. Die Überwachungsprogramme und der aktuelle 
Zustand der Wasserkörper werden in Kapitel 4 des Bewirtschaftungsplans dargestellt. Die 
wasserkörperspezifischen Umweltziele werden in dem Kapitel 5 des Bewirtschaftungs-
plans für die FGE Schlei/Trave abgeleitet. Dort sind auch Ausführungen zur Inanspruch-
nahme von Fristverlängerungen nach Art. 4 EG-WRRL enthalten, die dazu führen, dass 
Maßnahmen in Wasserkörpern geringerer Priorität zur schrittweisen Umsetzung zurück-
gestellt werden. 

Die EG-WRRL selbst enthält für die Berücksichtigung der Folgen des Klimawandels oder 
des Hochwasserrisikomanagements keine spezifischen Regelungen. Art. 9 der EG-Hoch-
wasserrichtlinie1 sieht jedoch vor, dass das Hochwasserrisikomanagement mit der EG-
WRRL zu verlinken ist. Zur frühzeitigen Integration der entsprechenden Belange werden 
im zweiten Maßnahmenprogramm die Auswirkungen der möglichen Klimaänderungen 
und Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz, wie z. B. Maßnahmen zur natür-
lichen Retention des Abflusses im Oberlauf, und für den Meeresschutz in entsprechender 
Form bei der Maßnahmenplanung berücksichtigt (s. Kapitel 3.4). 

3.1 Überregionale Bewirtschaftungsziele 

Für Gewässerbelastungen, die das gesamte Einzugsgebiet der Flussgebietseinheit betref-
fen, sind Handlungsstrategien zu deren Verringerungen erforderlich. In der FGE 
Schlei/Trave wurden folgende Handlungsfelder als wichtige Wasserbewirtschaftungsfra-
gen identifiziert: 

a) Verbesserung der Gewässerstruktur und der Durchgängigkeit der Fließgewässer 

Die hydromorphologischen Veränderungen an den Fließgewässern, die in der Vergan-
genheit z. B. zur Entwässerung landwirtschaftlicher Flächen, zum Hochwasserschutz, 
zum Küstenschutz und zur Schiffbarkeit vorgenommen wurden, haben flächendeckend zu 
tiefgreifenden Strukturveränderungen und einer biologischen Verarmung der Oberflä-
chengewässer geführt. Fast alle Fließgewässer-Wasserkörper sind davon betroffen. Des-
halb wurde rund die Hälfte der Wasserkörper als erheblich verändert eingestuft. In 
Schleswig-Holstein werden wichtige interessierte und betroffene Institutionen in Arbeits-
gruppen an der Maßnahmenplanung zur Wiederherstellung ökologischer Gewässerstruk-
turen beteiligt. Die Entscheidungen der Arbeitsgruppen sind von herausragender Bedeu-
tung, wenn es darum geht, die Umsetzbarkeit der notwendigen Maßnahmen zu beurtei-
len. 

                                                
1
  Richtlinie 2007/60/EG über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken vom 23. Oktober 

2007 



Maßnahmenprogramm der FGE Schlei/Trave für den 2. Bewirtschaftungszeitraum 

- 5 - 

Die ökologische Durchgängigkeit eines Fließgewässersystems ist neben einer natürlichen 
Gewässermorphologie eine wesentliche Voraussetzung für eine standortgerechte Ausbil-
dung der Fischbiozönose als ein Indikator für die Vitalität eines Ökosystems. 

Werden diese Bedingungen zum Beispiel durch Querbauwerke gestört, verliert das Ge-
wässer einen Teil seiner ökologischen Bedeutung im Naturhaushalt. Die Flussgebietsein-
heit Schlei/Trave hat eine lange Küstenlinie zur Ostsee. Insofern sind die vielen, relativ 
kleinen Fließgewässer für die Wanderfische bedeutsam. 

Um auch den Langdistanzwanderfischen wie Meerforellen oder Lachsen entsprechende 
Laich- und Aufwuchshabitate bieten zu können, ist neben der Durchgängigkeit auch die 
Gewässerstruktur entsprechend ökologisch zu entwickeln. Dazu wurden überregional 
bedeutsame Vorranggewässer für Fische und Rundmäuler ausgewiesen. Für diese 
Hauptwanderkorridore im Gewässernetz werden vorrangig Maßnahmen zur Wiederher-
stellung der Durchgängigkeit abgeleitet. Die Abb. 2 zeigt die Situation 2015 bei der 
Durchgängigkeit von der Ostsee und stellt die geplanten Maßnahmen für den zweiten 
Bewirtschaftungszeitraum bis 2021 vor. 

In der FGE Schlei/Trave wurden die überregionalen Vorranggewässer um regionale 
Fischvorranggewässer ergänzt und bilden die sogenannten ñWanderfischgewªsserñ. 

 

 

Abb. 2: Überblick über die Maßnahmen für den zweiten Bewirtschaftungszeitraum in den Wanderfischge-
wässern der FGE Schlei/Trave in Schleswig-Holstein 
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Im Mecklenburg-vorpommerschen Anteil der FGE wurde das Prioritätenkonzept zur Pla-
nung und Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit in den Fließgewässern 
Mecklenburg-Vorpommerns 2012/13 fortgeschrieben. Die für die Fischdurchgängigkeit 
bedeutsamen Gewässer wurden in verschiedenen Prioritätsstufen ausgewiesen, ebenso 
die noch vorhandenen Querverbauungen. Eine Darstellung der Situation in MV erfolgt in 
Abb. 3. 

 

Abb. 3: Überblick über die Maßnahmen für den zweiten Bewirtschaftungszeitraum in den Wanderfischge-
wässern der FGE Schlei/Trave in Mecklenburg-Vorpommern 

b) Reduzierung der Belastungen von Oberflächengewässern und Grundwasser 
durch Nährstoffe 

In den letzten 25 Jahren konnten die Nährstoffeinträge innerhalb des Einzugsgebietes der 
FGE Schlei/Trave bereits erheblich reduziert werden. Dennoch führen überhöhte Nähr-
stoffkonzentrationen von Stickstoff und Phosphor in den Küstengewässern der Ostsee zu 
einer Reihe von Eutrophierungserscheinungen sowie zu erhöhten Nitratwerten im Grund-
wasser. So verfehlen 4 Grundwasserkörper im Hauptgrundwasserleiter 2015 den guten 
Zustand, da in Grund- und Sickerwasser Nitratwerte von mehr als 50 mg/l festzustellen 
sind. Darüber hinaus werden auch Fließgewässer und Seen vor allem durch Phosphorein-
träge signifikant belastet. In der Flussgebietseinheit Schlei/Trave gelangen mehr als 80 % 
der Stickstoffeinträge und mehr als 60 % der Phosphoreinträge über diffuse Eintragspfade 
in die Oberflächengewässer (Tetzlaff et al. 2014). 
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Für die Küstengewässer der Ostsee wurde fachlich ermittelt, dass im Übergangsbereich 
vom limnischen in den marinen Teil des Gewässers eine mittlere jährliche Stickstoffkon-
zentration von 2,6 mg/l eingehalten werden muss, um die Chlorophyll-Konzentration im 
Küstenbereich so niedrig zu halten, dass die Wasserkörper den guten ökologischen Zu-
stand erreichen können. Dies bedeutet, dass die Stickstoffbelastungen im Einzugsgebiet 
mit Ausnahme der Region Baltic-Schwentine im Mittel um 32 % verringert werden müs-
sen. In der Region Baltic-Schwentine wird die Zielvorgabe aufgrund des hohen Anteils an 
Wasserflächen im Einzugsgebiet bereits eingehalten. Die Reduzierungsanforderungen für 
Phosphor wurden aus den gewässertypspezifischen Orientierungswerten der LAWA ab-
geleitet. Für die Küstengewässer wird daraus eine Zielkonzentration je nach Fließgewäs-
sertyp von 0,1 bis 0,15 mg/l Gesamt-Phosphor im Übergangsbereich limnisch-marin an-
gesetzt. Diese Werte werden an etwa der Hälfte der Pegel eingehalten. An den übrigen 
Pegeln müssen die mittleren Gesamt-Phosphorkonzentrationen je nach Region zwischen 
8 % und mehr als 60 % verringert werden. 

Diese Reduktionsraten können aus Erfahrungen bereits durchgeführter Nährstoffreduzie-
rungsprogramme wie z. B. nach dem HELCOM-Abkommen der Ostseeanrainer auch im 
zweiten Bewirtschaftungszeitraum noch nicht überall erreicht werden. Gründe hierfür sind 
neben natürlichen Gegebenheiten, wie erhöhten Nährstoffvorräten in den Sedimenten und 
geringen Fließgeschwindigkeiten im Grundwasser, auch fehlende Voraussetzungen für 
Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Einträge aus dem Einzugsgebiet der Fließgewäs-
ser, die keine rechtzeitige Verbesserung des Zustandes des Wasserkörpers zulassen. 
Daher müssen die Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffe verstärkt und auf den 
zweiten und dritten Bewirtschaftungszeitraum bis 2027 aufgeteilt werden. Mit den vorge-
sehenen Maßnahmen sollen für den zweiten Bewirtschaftungszeitraum in der FGE 
Schlei/Trave bis 2021 die Stickstoff- und Phosphorfrachten um 6 bzw. 3 % verringert wer-
den.  

Die folgenden Maßnahmen werden für die Zielerreichung als notwendig angesehen: 

¶ Maßnahmen zur Reduzierung von Nährstoffverlusten bei der Düngung und Bo-
denbearbeitung, bis hin zur Extensivierung von landwirtschaftlichen Nutzungen, 

¶ die Wiedervernässung von Feuchtgebieten und Niedermooren, 

¶ die Erhöhung der natürlichen Retentionswirkung von Fließgewässern durch 
Maßnahmen zur Verbesserung der hydromorphologischen Bedingungen, 

¶ die Anlage von Gewässerrandstreifen und 

¶ in Einzelfällen, in denen Überschreitungen der Richtwerte für die physikalisch-
chemischen Bedingungen ermittelt wurden, werden ggf. weitergehende Abwas-
serbehandlungsstufen zur Nährstoffelimination gefordert oder im ländlichen 
Raum kleine Kläranlagen an leistungsfähigere Anlagen angeschlossen. 

Die Reduzierung von Nährstoffverlusten bei der Düngung hängt wesentlich von der zu-
künftigen Landnutzungsintensität sowie der Novellierung der Düngeverordnung ab und 
kann gegenwärtig nur mit großen Unsicherheiten eingeschätzt werden. Hierfür sind so-
wohl Maßnahmen zum Grundwasserschutz als auch zur Minderung der diffusen Einträge 
aus dem Grundwasserzufluss, aus den Dränagen und aus Abschwemmungen von Acker-
flächen in die Fließgewässer und Seen vorgesehen.  

Die Wirkung der Maßnahmen wird an den LLUR-Frachtmessstellen von Lippingau, Lang-
balligau, Füsinger Au, Koseler Au, Schwentine, Kossau, Hagener Au, Oldenburger Gra-
ben, Godderstorfer Au, Trave, Schwartau, Aalbek sowie den Messstellen des Landes-
messnetzes MV an der Stepenitz und Maurine überprüft. 

c) Reduzierung der Belastungen von Oberflächengewässern durch Schadstoffe 

Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind als Agrarländer mit nur wenigen 
Gewerbe- und Industriestandorten dem Eintrag von Schadstoffen aus Punktquellen weit 
weniger ausgesetzt als andere Bundesländer. Aus Monitoringergebnissen geht hervor, 
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dass aus Verbrennungsanlagen über den Luftpfad bestimmte Schadstoffe wie Quecksil-
ber, PCB und PAK in die Oberflächengewässer nahezu flächendeckend eingetragen und 
die geltenden Grenzwerte überschritten werden. In einigen Wasserkörpern werden auch 
andere Schadstoffe ermittelt, die geltende Grenzwerte überschreiten. Dabei handelt es 
sich in der FGE Schlei/Trave häufig um Pflanzenschutzmittel.  

Das hat zur Folge, dass nach den geltenden Kriterien in einigen Oberflächenwasserkör-
pern der gute chemische Zustand verfehlt wird. Grund für die Überschreitungen ist häufig, 
dass die Gewässerabstandsvorgaben nicht eingehalten oder zu viele Stoffe aufgebracht 
werden. Der Eintrag von Pflanzenschutzmitteln wird überwacht. Bei Grenzwertüberschrei-
tungen, werden die auffälligen Wasserkörper häufiger beprobt. Zur Vermeidung der weite-
ren Belastungen wird eine Beratung der Landwirte hinsichtlich einer gewässerschonenden 
Anwendung der Mittel durch die Landwirtschaftskammer des Landes Schleswig-Holstein 
angeboten.  

In Mecklenburg-Vorpommern gilt dies auch für die Stepenitz und Maurine. Die Belastung 
mit Pflanzenschutzmitteln, die überwiegend aus flächenhaften Einträgen stammt, wird an 
einer größeren Anzahl von Messstellen überwacht. Die Einträge von Pflanzenschutzmit-
teln fallen vorwiegend in die Anwendungszeiten. Grundlegende und ergänzende Maß-
nahmen werden somit erforderlich. Dazu gehört unter anderem eine Beratung und Schu-
lung der Landwirte hinsichtlich einer gewässerschonenden Anwendung der Mittel durch 
die Landwirtschaftskammer des Landes Schleswig-Holstein sowie durch den Landes-
pflanzenschutzdienst beim Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fi-
scherei Mecklenburg-Vorpommern (LALLF).  

Mit dem bundesweiten ĂNationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel (NAP)ñ soll der Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln weiter optimiert und reduziert werden (https://www.nap-
pflanzenschutz.de/). 

d) Berücksichtigung der Folgen des Klimawandels 

Nach den derzeitigen wissenschaftlichen Szenarien wird sich das Klima im europäischen 
Raum über die natürlichen Schwankungen hinaus aufgrund anthropogener Einflüsse ver-
ändern. 

Insbesondere wegen der Veränderung im Niederschlags- und Verdunstungsregime (lang-
fristige Veränderungen des mittleren Zustandes, der saisonalen Verteilung, des Schwan-
kungs- und Extremverhaltens) ist künftig mit Auswirkungen auf den Grund- und Boden-
wasserhaushalt sowie den oberirdischen Abfluss zu rechnen. Die Auswirkungen werden 
dabei regional unterschiedlich sein. Allgemeingültige Aussagen lassen sich bislang nur 
schwer treffen. 

Eine detaillierte Zusammenstellung zu Folgen der Klimaveränderung auf die Wassermen-
ge und Wassergüte sowie geeignete Maßnahmen liefert das LAWA PDB 2.7.7, Anhang 1. 

Eine Analyse zu den Auswirkungen auf die Fließgewässer in Schleswig-Holstein findet 
sich unter: www.wrrl.Schleswig-Holstein.de/ Zweiter Bewirtschaftungszeitraum /LANU-
Jahresbericht_Klimawandel-FG_2008, für Mecklenburg-Vorpommern unter: www.wrrl-
mv.de/doku/hintergrund/2010_MV_Studie_Folgen_des_Klimawandels_MV_2010.pdf 

Klimaveränderungen wirken sich wahrscheinlich in unterschiedlicher Intensität auf die 
prognostizierten Wirkungen der verschiedenen vorgesehenen Maßnahmen aus (LAWA 
20072). Sie können den Eintritt der Wirkung einer Maßnahme begünstigen oder verzö-
gern, aber auch den Wirkungsgrad und damit die Kosteneffizienz einer Maßnahme beein-
flussen. Auf der anderen Seite können die vorgesehenen Maßnahmen auch gleichzeitig 
einen positiven Beitrag zur Verbesserung des Wasserhaushaltes entgegen den Wirkun-
gen des Klimawandels leisten.  

                                                
2
  Strategiepapier zur weiteren Arbeit der LAWA hinsichtlich der Anpassung an den Klimawandelñ, Stand 

07.09.2007 
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Bei der strategischen Bewirtschaftungsplanung der FGE Schlei/Trave über das Jahr 2021 
hinaus wird bereits der derzeit mögliche Einfluss von Klimaveränderungen auf Gewässer-
schutzmaßnahmen berücksichtigt. Dazu wurden Maßnahmen und deren positive und ne-
gative Wirkungen einem ĂKlima-Checkñ unterzogen, d.h. mºgliche Auswirkungen von Kli-
maänderungen auf die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Wirkung der Maßnahmen wur-
den beurteilt (siehe Anlage 2 des LAWA-PDB 2.7.7). Diese Erkenntnisse werden unter 
Einbeziehung von Unsicherheiten langfristig in den Entscheidungsprozessen der Maß-
nahmenplanung zur Umsetzung des Maßnahmenprogramms berücksichtigt. Ziel ist eine 
an die möglichen Klimaveränderungen angepasste Gewässerbewirtschaftung. 

Nach Einschätzung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) ist es generell 
bei den meisten Maßnahmen möglich, dass ihre Wirkungen von Klimaänderungen beein-
flusst werden. Die Wirkungen auf den Wasserhaushalt sind nach den Szenarien in der 
Flussgebietseinheit Schlei/Trave überwiegend gering. Betroffen wären die kleinen Bach-
oberläufe mit einem mittleren Sättigungsabflussanteil, mittleren Grundwasserflurabstand 
und sehr schneller Speicherentleerung. Solche Gewässer finden sich in den Regionen 
des Bungsberggebietes und von Angeln (Brunke 2008). Für den zweiten Bewirtschaf-
tungszeitraum bis 2021 sind nach derzeitigen Erkenntnissen noch keine signifikanten 
Auswirkungen der Klimaveränderungen zu erwarten. 

In Bezug auf Oberflächengewässer wird generell eine Beeinflussbarkeit von Maßnahmen 
durch klimatische Veränderungen bei der Reduzierung von Wärmebelastungen, der Ab-
flussregulierung, der Herstellung der Durchgängigkeit an Staubauwerken und Wehren, bei 
der Verbesserung der Morphologie, der Reduzierung von Belastungen aus der Landent-
wässerung und bei der Eindämmung eingeschleppter Arten erwartet. 

Keinen oder nur geringen Einfluss haben die Klimaveränderungen hingegen auf die Wir-
kung von Neubau- und Optimierungsmaßnahmen an Kläranlagen, Abwasserkanälen und 
Maßnahmen in Bezug auf Fischerei- und Erholungsaktivitäten. 

 

Abb. 4: Änderung der Lufttemperaturen in der FGE Schlei/Trave (Quelle: PIK) 

Veränderungen des Niederschlagsregimes (Abb. 5) beeinflussen insbesondere die Wir-
kung von Maßnahmen zur Reduzierung von diffusen Stoffeinträgen aus der Landbewirt-
schaftung und Siedlungsflächen sowie Wasserentnahmen aus Oberflächen- und Grund-
wasser und zu Abflussregulierungen. Ein deutlicher Einfluss des sich aus den Berech-
nungsszenarien ergebenden Temperaturanstiegs (Abb. 4) auf die Wirkungen von Maß-
nahmen ist jedoch nur bei wenigen Maßnahmen zu erwarten (z. B. bei der Reduzierung 
von Wärmebelastungen). 
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Abb. 5: Änderung der Niederschlagssumme in der FGE Schlei/Trave (Quelle: PIK) 

Um dem erwarteten Anstieg der Gewässertemperaturen entgegenzuwirken, wird die An-
lage von zumindest einseitig mit Gehölzen bestandenen Gewässerrandstreifen empfoh-
len, um die Wassertemperatur niedrig zu halten und damit den Lebensraum temperatur-
empfindlicher Fischarten zu sichern. Eine detaillierte Zusammenstellung der Sensitivität 
von Maßnahmen auf klimabedingte Veränderungen, sowie der Auswirkungen von Maß-
nahmen auf den Klimaschutz, liefert das LAWA PDB 2.7.7, Anhang 2.  

Diese Erkenntnisse werden im Rahmen der weiteren Maßnahmenplanung in der FGE 
Schlei/Trave unter Einbeziehung der bestehenden Unsicherheiten langfristig bei den Ent-
scheidungsprozessen für die Maßnahmenplanung zur Umsetzung des Maßnahmenpro-
gramms zu berücksichtigen sein. Ziel ist eine angepasste Gewässerbewirtschaftung auf 
der Grundlage der Berechnungsszenarien vorausgesagte Klimaveränderungen . Dabei 
haben die Bewirtschaftungsmaßnahmen nach EG-WRRL, wie die Verbesserung der 
Durchgängigkeit, die Verbesserung der Gewässermorphologie und die Reduzierung der 
Wärmebelastung positive Wirkungen für die Lebensbedingungen und die ökologische 
Belastbarkeit der Gewässerökosysteme. Somit können Stresssituationen infolge extremer 
Ereignisse, insbesondere von Hitze- und Trockenperioden, besser toleriert werden. 

3.2 Schutzgebiete 

Beim Erstellen des Maßnahmenprogramms wurden nach Art. 4 Abs. 1 Buchst. c) EG-
WRRL/§ 29 Abs. 4 WHG i.V.m. den Landeswassergesetzen auch die Zielsetzungen in 
den Schutzgebieten berücksichtigt. Zielkonflikte bestehen nicht. In der FGE Schlei/Trave 
wurden folgende Schutzgebiete ausgewiesen (siehe Bewirtschaftungsplan S/T Kapitel 3): 

¶ Gebiete zur Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Anh. IV 1 i 
EG-WRRL), 

¶ Erholungs- und Badegewässer (Anh. IV 1 iii EG-WRRL), 

¶ Nährstoffsensible bzw. empfindliche Gebiete (Anh. IV 1 iv EG-WRRL), 

¶ Vogelschutz- und FFH-Gebiete (NATURA 2000) (Anh. IV 1 v EG-WRRL). 

Die ehemaligen EG-Richtlinien zum Schutz der 

¶ Fischgewässer (78/659/EWG ), 

¶ Muschelgewässer (79/923/EWG) 

sind ausgelaufen. Durch die Umsetzung in nationales Recht gelten die Regelungen ge-
mäß der Fisch- und Muschelgewässerverordnung-SH und der Schutz der Gebiete besteht 
weiterhin. 

Die Schutzziele in den verschiedenen Gebieten und der Zusammenhang zwischen diesen 
und den Bewirtschaftungszielen nach Art. 4 EG-WRRL werden im Bewirtschaftungsplan 
der FGE Schlei/Trave dargelegt. Sofern Maßnahmen zur Zielerreichung der gewässerbe-
zogenen Umweltziele in den Schutzgebieten erforderlich sind, werden diese im Maßnah-
menprogramm berücksichtigt (siehe Bewirtschaftungsplan S/T Kapitel 5.3). 




















































































































































